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Vorbemerkung

Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen ist am 14. Juli 2000
vom Bundespräsidenten ausgefertigt worden und am 25. Juli (im wesentlichen
rückwirkend zum 1. Januar 2000) in Kraft getreten.

Da das Gesetz als Artikelgesetz formuliert ist, sind zum besseren Verständnis
nachfolgend die Änderungen in die betreffenden Gesetze eingearbeitet worden.

Auffallend ist, daß anders als es der Titel erwarten ließe, sich neben den Neuerungen
speziell für Stiftungen ein Teil der Änderungen auf alle steuerbegünstigten Körper-
schaften erstreckt.

Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz stehen noch aus.

Allerdings hat das Bundesministerium der Finanzen in einem Schreiben an den
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft bereits darauf hingewiesen, daß unter
dem Begriff der privatrechtlichen Stiftung, im Sinne des o.g. Gesetzes, rechtsfähige
Stiftungen des bürgerlichen Rechts ebenso wie nicht rechtsfähige Stiftungen zu verste-
hen sind.

Bisher liegen folgende juristischen Stellungnahmen vor:

Schindler, Ambros, Prof. Dr., Steindörfer Erich:
„Neue Möglichkeiten für Stifter“, Kommentierung zum Gesetz zur weiteren
steuerlichen Förderung von Stiftungen, in: Stifterverband für die deutsche
Wissenschaft (Hrsg.), Positionen/ August 2000

Hüttemann, Prof. Dr. Rainer:
„Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen“, einige
Erläuterungen, in: Deutsche Stiftungen- Mitteilungen des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen, Ausgabe 2/ 2000

Mecking, Dr. Christoph:
„Neues Steuerrecht für Stiftungen“, in: Deutsche Stiftungen- Mitteilungen des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, Ausgabe 2/ 2000
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Artikel 1
Änderung der Abgabenordnung

(AO)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613), ber. am 21. Januar 1977 (BGBl. I S. 269),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1304)

§ 51

Allgemeines

gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die
folgenden Vorschriften. Unter Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes zu verstehen. Funktionale Unterglie-
derungen (Abteilungen) von Körperschaften gelten nicht als selbständige Steuersubjekt.

§ 52

Gemeinnützige Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förder-
ung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute
kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft
eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruf-
lichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein
deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu-
führt.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen
insbesondere:

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der
Religion, der Völkerverständigung, der Entwicklungshilfe, des Umwelt-, Landschafts- und
Denkmalschutzes, des Heimatgedankens,

2. die Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohl-
fahrtswesens und des Sports. Schach gilt als Sport,

3. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses
Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staats-
bürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind,

4. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen
Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten und
Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports.
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§ 53

Mildtätige Zwecke

Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos
zu unterstützen,

1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer
angewiesen sind oder

2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des §
22 des Bundessozialhilfegesetzes; beim Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand tritt an die Stelle
des Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. Dies gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur
nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht und denen zugemutet werden kann, es dafür
zu verwenden. Bei Personen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer
Notlage geworden ist, dürfen die Bezüge oder das Vermögen die genannten Grenzen übersteigen.
Bezüge im Sinne dieser Vorschrift sind

a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes und

b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete Bezüge, die der
Alleinstehende oder der Haushaltsvorstand und die sonstigen Haushalts angehörigen haben.
Zu den Bezügen zählen nicht Leistungen der Sozialhilfe und bis zur Höhe der Leistungen der
Sozialhilfe Unterhaltsleistungen an Personen, die ohne die Unterhaltsleistungen sozialhilfe-
berechtigt wären. Unterhaltsansprüche sind zu berücksichtigen.

§ 54

Kirchliche Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine
Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern.

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung und Unterhaltung von
Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbil-
dung von Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des An-
denkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung der Geistlichen,
Kirchenbeamten und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen
und die Versorgung ihrer Witwen und Waisen.

§ 55

Selbstlosigkeit

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke - zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke –
verfolgt werden und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

1. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften) dürfen keine Gewinn-
anteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln
der Körperschaft erhalten. Die Körperschaft darf ihre Mittel weder für die unmittelbare noch für
die mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden.

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der
Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer
geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten.
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3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf
das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und
den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für
steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Vermögensbindung). Diese
Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Vermögen einer anderen steuerbegünstigten
Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke
übertragen werden soll.

5. Die Körperschaft muß ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwenden in diesem Sinne ist auch die
Verwendung der Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögens-
gegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mittelverwendung
ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in dem auf den Zufluß folgende Kalender- oder
Wirtschaftsjahr für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden.

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nr. 2 und 4) kommt es auf die Verhältnisse zu
dem Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen geleistet worden sind.

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körperschaft betreffen (Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4), gelten bei
Stiftungen für die Stifter und ihre Erben, bei Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften des
öffentlichen Rechts für die Körperschaft sinngemäß, jedoch mit der Maßgabe, daß bei
Wirtschaftsgütern, die nach § 6 Abs. 1 Ziff. 4 Satz 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes aus
einem Betriebsvermögen zum Buchwert entnommen worden sind, an die Stelle des gemeinen
Werts der Buchwert der Entnahme tritt.

§ 56

Ausschließlichkeit

Ausschließlichkeit liegt vor, wenn eine Körperschaft nur ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen
Zwecke verfolgt.

§ 57

Unmittelbarkeit

(1) Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke, wenn sie
selbst diese Zwecke verwirklicht. Das kann auch durch Hilfspersonen geschehen, wenn nach den
Umständen des Falles, insbesondere nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen, die
zwischen der Körperschaft und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der Hilfsperson wie eigenes
Wirken der Körperschaft anzusehen ist.

(2) Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaften zusammengefaßt sind, wird einer
Körperschaft, die unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt.
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§ 58

Steuerlich unschädliche Betätigungen

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß
1. eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen

Körperschaft oder für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts beschafft,

2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten
Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuer-
begünstigten Zwecken zuwendet,

3. eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Personen, Unternehmen oder Einrichtungen für
steuerbegünstigte Zwecke zur Verfügung stellt,

4. eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft zur
Benutzung für deren steuerbegünstigte Zwecke überläßt,

5. eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu verwendet, um
in angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Grä-
ber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren,

6. eine Körperschaft ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführt, soweit dies
erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu
können,

7. a) eine Körperschaft höchstens ein Drittel des Überschusses der Einnahmen über die
        Unkosten aus Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 vom
        Hundert ihrer sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 zeitnah zu verwendenden Mittel
        einer freien Rücklage zugeführt,

b) eine Körperschaft Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der
prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften ansammelt oder im Jahr des Zuflusses
verwendet; diese Beträge sind auf die nach Buchstabe a in demselben Jahr oder künftig
zulässigen Rücklagen anzurechnen,

8. eine Körperschaft gesellige Zusammenkünfte veranstaltet, die im Vergleich zu ihrer
steuerbegünstigten Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung sind,

9. ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den bezahlten Sport fördert,

10. eine von einer Gebietskörperschaft errichtete Stiftung zur Erfüllung ihrer steuerbegünstigten
Zwecke Zuschüsse an Wirtschaftsunternehmen vergibt,

11. eine Körperschaft folgende Mittel ihrem Vermögen zuführt:
a) Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwendung für den

laufenden Aufwand der Körperschaft vorgeschrieben hat,
b) Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdrücklich erklärt, daß sie zur

Ausstattung der Körperschaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens
bestimmt sind,

c) Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der Körperschaft, wenn aus dem
Spendenaufruf ersichtlich ist, daß Beträge zur Aufstockung des Vermögens
erbeten werden,

d) Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören,

12. eine Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei folgenden Kalenderjahren
Überschüsse aus der Vermögensverwaltung und die Gewinne aus wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben (§ 14) ganz oder teilweise ihrem Vermögen zuführt.
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Artikel 2
Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

(EGAO)

vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)

Dritter Abschnitt Schlußvorschriften

Artikel 97 Übergangsvorschriften

§ 1 a

steuerlich unschädliche Bestätigungen

(1) Die Vorschrift des § 58 Nr. 7 der Abgabenordnung über steuerlich unschädliche Betätigungen in
der Fassung des Steuerbereinigungsgesetztes 1986 ist erstmals ab 1. Januar 1985 anzuwenden.

(2) Die Vorschrift des § 58 Nr. 10 der Abgabenordnung über steuerlich unschädliche Betätigungen in
der Fassung des Artikels 26 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I 2310) ist erstmals ab
dem 1. Januar 1993 anzuwenden.

(3) § 55 Abs. 1 Nr. 5, § 58 Nr. 7 Buchstabe a Nr. 11 und 12 der Abgabenordnung in der Fassung
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) sind ab dem 1. Januar 2000 anzuwenden.

Artikel 3
Änderung des Einkommenssteuergesetz

(EstG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034)

§ 6

Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter, die nach § 4 Abs. 1 oder nach § 5 als
Betriebsvermögen anzusetzen sind, gilt das Folgende:

1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden Wert, vermindert
um die Absetzungen für Abnutzung erhöhte Absetzungen, Sonderabschreibungen, Abzüge
nach § 6 b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. Ist der Teilwert auf Grund einer voraussichtlich
dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden. Teilwert ist der
Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das
einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, daß der Erwerber den
Betrieb fortführt. Wirtschaftsgüter, die bereits am Schluß des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs zum Anlagevermögen des Steuerpflichtigen gehört haben, sind in den folgenden Wirt-
schaftsjahren gemäß Satz 1 anzusetzen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, daß ein
niedrigerer Teilwert nach Satz 2 angesetzt werden kann.

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden,
Beteiligungen, Umlaufvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder
dem an deren Stelle tretenden Wert, vermindert um Abzüge nach § 6 b und ähnliche Abzüge,
anzusetzen. Ist der Teilwert (Nummer 1 Satz 3) auf Grund einer voraussichtlich dauernden
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Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden. Nummer 1 Satz 4 gilt
entsprechend.

2a Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 5 ermitteln, können für den Wertansatz gleichartiger
Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens unterstellen, daß die zuletzt angeschafften oder
hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder veräußert worden sind, soweit dies den
handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, und kein
Bewertungsabschlag nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe m vorgenommen wird. Der Vorrats-
bestand am Schluß des Wirtschaftsjahrs, das der erstmaligen Anwendung der Bewertung
nach Satz 1 vorangeht, gilt mit seinem Bilanzwert als erster Zugang des neuen Wirt-
schaftsjahrs. Auf einen im Bilanzansatz berücksichtigten Bewertungsabschlag nach § 51 Abs.
1 Nr. 2 Buchstabe m ist Satz 2 dieser Vorschrift entsprechend anzuwenden. Vor der Ver-
brauchs - oder Veräußerungsfolge nach Satz 1 kann in den folgenden Wirtschaftsjahren nur
mit Zustimmung des Finanzamts abgewichen werden.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Nummer 2
anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist für
jeden Kalendermonat mit 1 vom Hundert des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der
Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich der Umsatzsteuer
anzusetzen. Die private Nutzung kann abweichen vom Satz 2 mit den auf die Privatfahrten
entfallenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das Kraftfahrzeug insgesamt
entstehenden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen
Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Wird ein
Witschaftsgut unmittelbar nach seiner Entnahme einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur
Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des § 10 b Abs. 1 Satz 1 unentgeltlich
überlassen, so kann die Entnahme mit dem Buchwert angesetzt werden. Dies gilt für
Zuwendungen im Sinne des § 10 b Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Sätze 4 und 5 gelten
nicht für die Entnahme von Nutzungen und Leistungen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch
höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen, wenn das zugeführte
Wirtschaftsgut

a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft oder
hergestellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des § 17 Abs. 1 beteiligt ist; § 17 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

Ist die Einlage ein abnutzbares Wirtschaftsgut, so sind die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten um Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die auf den Zeitraum zwischen
der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts und der Einlage entfallen. Ist die
Einlage ein Wirtschaftsgut, das vor der Zuführung aus einem Betriebsvermögen des Steuer-
pflichtigen entnommen worden ist, so tritt an die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der Wert, mit dem die Entnahme angesetzt worden ist, und an die Stelle des Zeit-
punkts der Anschaffung oder Herstellung der Zeitpunkt der Entnahme.

6. Bei Eröffnung des Betriebs ist Nummer 5 entsprechend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens
jedoch mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen.

(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach Absatz 1 Nr. 5 oder 6 an deren Stelle
tretende Wert von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer
selbständigen Nutzung fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder
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Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgaben
angesetzt werden, wenn de Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin
enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9 b Abs. 1), oder der nach Absatz 1 Nr. 5 oder 6 an deren Stelle
tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 800 Deutsche Mark nicht übersteigen. Ein
Wirtschaftsgut ist einer selbständigen Nutzung fähig, wenn es nach seiner betrieblichen
Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens genutzt
werden kann und die in den Nutzungszusammenhang eingeführten Wirtschaftsgüter technisch
aufeinander abgestimmt sind. Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem betrieblichen
Nutzungszusammenhang gelöst und in einen anderen betrieblichen Nutzungszusammenhang ein-
gefügt werden kann. Satz 1 ist nur bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die unter Angabe des Tages
der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs
und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder des nach Absatz 1 Nr. 5 oder 6 an deren
Stelle tretenden Wert in einem besonderen, laufenden zu führenden Verzeichnis aufgeführt sind.
Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung
ersichtlich sind.

(3) Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb
unentgeltlich übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers
(Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften
über die Gewinnermittlung ergeben. Der Rechtsnachfolger ist an diese Werte gebunden.

(4) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut außer in den Fällen der Einlage (§ 4 Abs. 1 Satz 5) unentgeltlich
in das Betriebsvermögen eines anderen Steuerpflichtigen übertragen, gilt sein gemeiner Wert für
das aufnehmende Betriebsvermögen als Anschaffungskosten.

(5) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen
desselben Steuerpflichtigen überführt, ist bei der Überführung der Wert anzusetzen, der sich nach
den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt, sofern die Besteuerung der stillen Reserven
sichergestellt ist. Satz 1 gilt auch für die Überführung aus einem eigenen Betriebsvermögen des
Steuerpflichtigen in dessen Sonderbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft und umge-
kehrt sowie für die Überführung zwischen verschiedenen Sonderbetriebsvermögen desselben
Steuerpflichtigen bei verschiedenen Mitunternehmerschaften. Satz 1 gilt dagegen nicht bei der
Übertragung eines Wirtschaftsguts aus einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers in das
Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt, bei der Übertragung eines
Wirtschaftsguts aus dem Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft in das Sonder-
betriebsvermögen bei derselben Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie bei der Übertragung
zwischen den jeweiligen Sonderbetriebsvermögen verschiedener Mitunternehmer derselben Mit-
unternehmerschaft; in diesen Fällen ist bei der Übertragung der Teilwert anzusetzen.

(6) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut im Wege des Tausches übertragen, bemessen sich die Anschaf-
fungskosten nach dem gemeinen Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts. Erfolgt die Übertragung
im Wege der verdeckten Einlage, erhöhen sich die Anschaffungskosten der Beteiligung an der
Kapitalgesellschaft um den Teilwert des eingelegten Wirtschaftsguts. In den Fällen des Absatzes 1
Nr. 5 Satz 1 Buchstabe a erhöhen sich die Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 2 um den Ein-
lagewert des Wirtschaftsguts.

(7) Im Fall des § 4 Abs. 3 sind bei der Bemessung der Absetzungen für Abnutzung oder Substanz-
verringerung die sich bei Anwendung der Absätze 3 bis 6 ergebenden Werte als Anschaffungs-
kosten zugrunde zu legen.

§ 10 b

Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und als besonders
förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur Höhe von insgesamt 5 vom
Hundert des Gesamtbetrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der Summe der gesamten Um-
sätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben abzugs-
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fähig. Für wissenschaftliche, mildtätige und als besonders förderungswürdig anerkannte kulturelle
Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert. Zuwendungen an
Stiftungen des öffentlichen Rechts und an nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes steuerbefreite Stiftungen des privaten Rechts zur Förderung gemein-
nütziger Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung mit Ausnahme der Zwecke,
die nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 der Abgabenordnung gemeinnützig sind, sind darüber hinaus bis
zur Höhe vom DM 40.000 Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 2002 20.450 Euro abziehbar.
Überschreitet eine Einzelzuwendung von mindestens 50.000 Deutsche Mark zur Förderung
wissenschaftlicher, mildtätiger oder als besonders förderungswürdig anerkannter kultureller
Zwecke diese Höchstsätze, ist sie im Rahmen der Höchstsätze im Veranlagungszeitraum der Zu-
wendungen, im vorangegangenen und in den fünf folgenden Veranlagungszeiträumen abzuziehen.
§ 10 d gilt entsprechend.

(1a) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1, die anläßlich der Neugründung in den
Vermögensstock einer Stiftung des öffentlichen Rechts oder einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten Stiftung des privaten Rechts geleistet werden,
können im Jahr der Zuwendung und in den folgenden neun Veranlagungszeiträumen nach
Antrag des Steuerpflichtigen bis zu einem Betrag von 600.000 Deutsche Mark, ab dem 1.
Januar 2002 307.000 Euro, neben den als Sonderausgaben im Sinne des Absatzes 1 zu
berücksichtigenden Zuwendungen und darüber den nach Absatz 1 zulässigen Umfang
hinaus abgezogen werden. Als anläßlich der Neugründung einer Stiftung nach Satz 1
geleistet gelten Zuwendungen bis zum Ablauf eines Jahres nach Gründung der Stiftung. Der
besondere Abzugsbetrag nach Satz 1 kann der Höhe nach innerhalb des Zehnjahres-
zeitraums nur einmal in Anspruch genommen werden. § 10d Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes sind
bis zur Höhe von insgesamt 3.000 Deutsche Mark und im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zur Höhe von insgesamt 6.000 Deutsche Mark im Kalenderjahr abzugsfähig. Sie
können nur insoweit Sonderausgaben abgezogen werden, als für die nicht eine Steuerermäßigung
nach § 34g gewährt worden ist.

(3) Als Ausgabe im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Aus-
nahme von Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirtschaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung
einem Betriebsvermögen entnommen worden, so darf bei der Ermittlung der Ausgabenhöhe der
bei der Entnahme angesetzte Wert nicht überschritten werden. In allen übrigen Fällen bestimmt
sich die Höhe der Ausgabe nach dem gemeinen Wert des zugewandten Wirtschaftsguts. Aufwen-
dungen zugunsten einer zum Empfang steuerlich abzugsfähiger Zuwendungen berechtigten
Körperschaft sind nur abzugsfähig, wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch
Vertrag oder Satzungen eingeräumt und auf die Erstattung verzichtet worden ist. Der Anspruch
darf nicht unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden sein.

(4) Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung über Spenden und Mitgliedsbeiträge
vertrauen, es sei denn, daß er die Bestätigung durch unlautere Mittel oder falsche Angaben erwirkt
hat oder daß ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
bekannt war. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder
veranlaßt, daß Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Diese ist mit 40 vom Hundert des
zugewendeten Betrags anzusetzen.

§ 52

Anwendungsvorschriften

(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist,
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2000 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt
Satz 1 mit der Maßgabe, daß diese Fassung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden
ist, der für einen nach dem 31. Dezember 1999 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und
auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 1999 zufließen.
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(2) § 1a Abs. 1 ist für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union auf Antrag auch
für Veranlagungszeiträume vor 1996 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestands-
kräftig sind; für Staatsangehörige und für das Hoheitsgebiet Finnlands, Islands, Norwegens, Öster-
reichs und Schwedens gilt dies ab dem Veranlagungszeitraum 1994.

(3) § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Buchstabe b in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember
1999 (BGBl. I S. 2601) ist erstmals auf negative Einkünfte eines Steuerpflichtigen anzuwenden, die
er aus einer entgeltlichen Überlassung von Schiffen auf Grund eines nach dem 31. Dezember
1999 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts
erzielt. § 2a Abs. 3 und 4 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821)
ist letztmals für den Veranlagungszeiträume 1998 anzuwenden. § 2a Abs. 3 Satz 3, 5 und 6 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist für die Veranlagungs-
zeiträume 1999 bis 2008 weiter anzuwenden, soweit sich ein positiver Betrag im Sinne des § 2a
Abs. 3 Satz 3 ergibt oder soweit eine in einem ausländischen Staat belegende Betriebsstätte im
Sinne des § 2a Abs. 4 in der Fassung des Satzes 5 in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt,
übertragen oder aufgegeben wird. Insoweit ist in § 2a Abs. 3 Satz 5, letzter Halbsatz, die
Bezeichnung “§ 10d Abs.3” durch “§ 10d Abs. 4” zu ersetzen. § 2a Abs. 4 ist für die Veranlagungs-
zeiträume 1999 bis 2008 in der folgenden Fassung anzuwenden: "(4) Wird eine in einem aus-
ländischen Staat belegene Betriebsstätte

1. in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder

2. entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder

3. aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Betriebsstätte ausgeübte Geschäftstätigkeit ganz
oder teilweise von einer Gesellschaft, an der der inländische Steuerpflichtige zu mindestens
zehn vom Hundert unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, oder von einer ihm nahestehenden
Person im Sinne des § 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049) fortgeführt, so ist ein nach Absatz 3 Satz
1 und Satz 2 abgezogener Verlust, soweit er nach Absatz 3 Satz 3 nicht wieder hinzuge-
rechnet worden ist, im Veranlagungszeitraum der Umwandlung, Übertragung oder Aufgabe in
entsprechender Anwendung des Absatzes 3 Satz 3 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzu-
zurechnen.

(4) § 2b ist für negative Einkünfte aus einer Einkunftsquelle im Sinne des § 2b anzuwenden, die der
Steuerpflichtige nach dem 4. März 1999 rechtswirksam erworben oder begründet hat. § 2b ist für
negative Einkünfte im Sinne des § 2b aus einer Beteiligung an einer Gesellschaft oder Gemein-
schaft nicht anzuwenden, wenn die Gesellschaft oder Gemeinschaft in den Fällen der Herstellung
vor dem 5. März 1999 mit der Herstellung des Wirtschaftsguts der Einkunftserzielung begonnen
hat, in den Fällen der Anschaffung das Wirtschaftsgut der Einkunftserzielung auf Grund eines vor
dem 5. März 1999 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat oder anschafft und der Steuerpflichtige der Gesellschaft oder Gemein-
schaft vor dem 1. Januar 2001 beigetreten ist oder beitritt. Das gleiche gilt, wenn der obligatorische
Vertrag oder gleichstehende Rechtsakt im Sinne des Satzes 2 vor dem 5. März 1999 auf die in
Satz 2 genannte Gesellschaft oder Gemeinschaft übergegangen ist. Als Beginn der Herstellung gilt
bei Wirtschaftsgütern, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der
Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Wirtschaftsgütern, für die Bauunterlagen
einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. Besteht die
Einkunftsquelle im Sinne des § 2b nicht aus einer Beteiligung an einer Gesellschaft oder Gemein-
schaft, sind die Sätze 2 bis 4 sinngemäß anzuwenden.

(5) (aufgehoben)

(6) (aufgehoben)

(7) § 3 Nr. 65 Satz 2 und 3 gilt für nach dem 31. Dezember 1998 erbrachte Leistungen.

(8) § 3 Nr. 68 des Einkommensteuergesetzes 1987 in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
Februar 1987 (BGBl. I S. 657) ist vorbehaltlich des Satzes 2 letztmals für das Kalenderjahr 1988
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anzuwenden. Die Vorschrift ist für die Kalenderjahre 1989 bis 2000 weiter anzuwenden auf
Zinsersparnisse und Zinszuschüsse bei Darlehen, die der Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 1989
erhalten hat, soweit die Vorteile nicht über die im Kalenderjahr 1988 gewährten Vorteile
hinausgehen und soweit die Zinszuschüsse zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
zahlt werden. Die Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist auch für
Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden.

(10) § 4 Abs. 3 Satz 4 ist nicht anzuwenden, soweit die Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor dem
1. Januar 1971 als Betriebsausgaben abgesetzt worden sind.

(11) § 4 Abs. 4a in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist erstmals
für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1998 endet. Die Aufzeichnungs-
pflichten im Sinne des § 4a Abs. 4a Satz 7 sind erstmals ab dem 1. Januar 2000 zu erfüllen.

(12) § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März (BGBl. I S. 402) gilt erstmals
für Zuwendungen, die im ersten nach dem 31. Dezember 1998 beginnenden Wirtschaftsjahr ge-
leistet werden.

(12a) § 5 Abs. 2a ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1998
beginnt. Sind in Wirtschaftsjahren, die vor dem 1. Januar 1999 begonnen haben, in den Fällen des
§ 5 Abs. 2a Verbindlichkeiten oder Rückstellungen angesetzt worden, sind diese zum Schluß des
ersten nach dem 31. Dezember 1998 beginnenden Wirtschaftsjahrs gewinnerhöhend aufzulösen.

(13) § 5 Abs. 4a ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1996
endet. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, die am Schluß des
letzten vor dem 1. Januar 1997 endenden Wirtschaftsjahrs zulässigerweise gebildet worden sind,
sind in den Schlußbilanzen des ersten nach dem 31. Dezember 1996 endenden Wirtschaftsjahrs
und der fünf folgenden Wirtschaftsjahre mit mindestens 25 vom Hundert im ersten und jeweils
mindestens 15 vom Hundert im zweiten bis sechsten Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen.

(14) Soweit Rückstellungen für Aufwendungen, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für ein
Wirtschaftsgut sind, in der Vergangenheit gebildet worden sind, sind sie in dem ersten Veran-
lagungszeitraum, dessen Veranlagung noch nicht bestandskräftig ist, in vollem Umfang aufzulösen.

(15) § 5a Abs. 1 bis 3, 4a bis 6 ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31.
Dezember 1998 endet. § 5a Abs. 4 ist erstmals für das letzte Wirtschaftsjahr anzuwenden, das vor
dem 1. Januar 1999 endet. Für Gewerbebetriebe, in denen der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar
1999 bereits Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr erzielt hat,
kann der Antrag nach § 5a Abs. 3 Satz 1 auf Anwendung der Gewinnermittlung nach § 5a Abs. 1 in
dem Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 1998 endet, oder in einem der beiden folgenden
Wirtschaftsjahre gestellt werden (Erstjahr). § 5a Abs. 5 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom
24. März (BGBl. I. S.402) ist erstmals in dem Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31.
Dezember 1998 endet. § 5a Abs. 4 und 5 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2601) ist erstmals in dem Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1999 endet.

(16) § 6 Abs. 1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals
für das vor dem 1. Januar 1999 endende Wirtschaftsjahr (Letztjahr) anzuwenden. § 6 Abs. 1 in der
Fassung des Gesetzes vom 24. März (BGBl. I S. 402) ist erstmals für das erste nach dem
31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahr (Erstjahr) anzuwenden. In Höhe von vier Fünftel des
im Erstjahr durch die Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes vom
24. März 1999 (BGBl. I S. 402) entstehenden Gewinns kann im Erstjahr eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die in den dem Erstjahr folgenden vier Wirtschafts-
jahren jeweils mit mindestens einem Viertel gewinnerhöhend aufzulösen ist (Auflösungszeitraum).
Scheidet ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes Wirtschaftsgut im Auflösungs-
zeitraum ganz oder teilweise aus, ist im Wirtschaftsjahr des Ausscheidens der für das Wirtschafts-
gut verbleibende Teil der Rücklage nach Satz 3 in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen.
Soweit ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes Wirtschaftsgut im Auflösungs-
zeitraum erneut auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben wird, ist der für das Wirtschaftsgut
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verbleibende Teil der Rücklage nach Satz 3 in Höhe der Abschreibung gewinnerhöhend
aufzulösen. § 6 Abs. 1 Nr. 3 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402.) ist
auch für Verbindlichkeiten, die bereits zum Ende eines vor dem 1. Januar 1999 endenden
Wirtschaftsjahrs angesetzt worden sind, anzuwenden. Für den Gewinn, der sich aus der erstmali-
gen Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 3 bei den in Satz 6 genannten Verbindlichkeiten ergibt, kann
jeweils in Höhe von neun Zehntel eine den Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die in
den folgenden neun Wirtschaftsjahren jeweils mit mindestens einem Neuntel gewinnerhöhend
aufzulösen ist (Auflösungszeitraum); scheidet die Verbindlichkeit während des Auflösungs-
zeitraums aus dem Betriebsvermögen aus, ist die Rücklage zum Ende des Wirtschaftsjahrs des
Ausscheidens in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen. § 6 Abs. 1 Nr. 3a in der Fassung des
Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist auch auf Rückstellungen, die bereits zum Ende
eines vor dem 1. Januar 1999 endenden Wirtschaftsjahrs gebildet worden sind, anzuwenden. Steht
am Schluß des Erstjahrs der Zeitpunkt des Beginns der Stillegung des Kernkraftwerks nicht fest,
sind bisher gebildete Rückstellungen bis zu dem Betrag gewinnerhöhend aufzulösen, der sich bei
Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe d Satz 2 und Buchstabe e Satz 3 ergibt. § 6 Abs. 1
Nr. 4 Satz 5 und 6 in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist auf
Entnahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 erfolgen. Satz 7 ist für die in Satz
8 genannten Rückstellungen entsprechend anzuwenden. § 6 Abs. 4, 5 und 6 Satz 1 ist erstmals
auf den Erwerb von Wirtschaftsgütern anzuwenden, bei denen der Erwerb auf Grund eines nach
dem 31. Dezember 1998 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder
gleichstehenden Rechtsakts erfolgt. § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 ist erstmals für Einlagen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden.

(17) § 6a Abs. 4 Satz 2 und 6 ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 30.
September 1998 endet. In 1998 veröffentlichte neue oder geänderte biometrische Rechnungs-
grundlagen sind erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1998
endet; § 6a Abs. 4 Satz 2 und 6 ist in diesen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, daß die
Verteilung gleichmäßig auf drei Wirtschaftsjahre vorzunehmen ist. Satz 2, erster Halbsatz ist bei
der Bewertung von anderen Rückstellungen, bei denen ebenfalls anerkannte Grundsätze der
Versicherungsmathematik zu berücksichtigen sind, entsprechend anzuwenden.

(18) § 6b in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals auf
Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden. Für Ver-
äußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist § 6b in der im Veräuße-
rungszeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(19) § 6c in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals auf
Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden. Für
Veräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist § 6c in der im Veräuße-
rungszeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(20) § 6d ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1998 endet.

(21) § 7 Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für
Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden.
§ 7 Abs. 1 Satz 6 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für
das nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahr anzuwenden.

(22) § 7a Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes 1979 in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
Juni 1979 (BGBl. I S. 721) ist letztmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das dem Wirtschafts-
jahr vorangeht, für das § 15a erstmals anzuwenden ist.

(23) § 7a Abs. 2 Nr. 3 ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
2000 angeschafft oder hergestellt werden. § 7g Abs. 8 ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1996 beginnen.

(23a) § 9 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist erstmals ab
dem Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden.
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(24) § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 2 und 3 ist erstmals für Verträge anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1990 abgeschlossen worden sind. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 5 in der
Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049) ist erstmals auf Versicherungen
auf den Erlebens- oder Todesfall anzuwenden, bei denen die Ansprüche nach dem 31. Dezember
1996 entgeltlich erworben worden sind. § 10 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals anzuwenden, wenn die
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag nach dem 13. Februar 1992 zur Tilgung oder Sicherung
eines Darlehens dienen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, daß bis zu diesem Zeitpunkt
die Darlehensschuld entstanden war und er sich verpflichtet hatte, die Ansprüche aus dem
Versicherungsvertrag zur Tilgung oder Sicherung dieses Darlehens einzusetzen. § 10 Abs. 5
Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend bei Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall gegen Einmal-
beitrag, wenn dieser nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes in den
Fassungen, die vor dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zeitraum gelten, als Sonderausgabe
abgezogen worden ist und nach dem 8. November 1991 ganz oder zum Teil zurückgezahlt wird.
§ 10 Abs. 5 Nr. 3 in der Fassung des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) ist letztmals
für den Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden.

(24a) § 10b Abs. 1 Satz 3 und Abs. 1a in der Fassung des Gesetztes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) sind auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 geleistet
werden.

(25) Auf den am Schluß des Veranlagungszeitraums 1998 festgestellten verbleibenden Verlustabzug ist
§ 10d in der Fassung des Gesetzes vom 16. April 1997 (BGBl. I. S. 821) anzuwenden. § 10d Abs.
1 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2001 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des
Betrags von 2 Millionen Deutsche Mark der Betrag von 1 Million Deutsche Mark tritt.

(26) Für nach dem 31. Dezember 1986 und vor dem 1. Januar 1991 hergestellte oder angeschaffte
Wohnungen im eigenen Haus oder Eigentumswohnungen sowie in diesem Zeitraum fertiggestellte
Ausbauten oder Erweiterungen ist § 10e des Einkommensteuergesetzes 1990 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I S. 1898) weiter anzuwenden. Für nach dem
31. Dezember 1990 hergestellte oder angeschaffte Wohnungen im eigenen Haus oder Eigen-
tumswohnungen sowie in diesem Zeitraum fertiggestellte Ausbauten oder Erweiterungen ist § 10e
des Einkommensteuergesetzes in der durch Gesetz vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1322)
geänderten Fassung weiter anzuwenden. Abweichend von Satz 2 ist § 10e Abs. 1 bis 5 und 6 bis 7
in der durch Gesetz vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) geänderten Fassung erstmals für den
Veranlagungszeitraum 1991 bei Objekten im Sinne des § 10e Abs. 1 und 2 anzuwenden, wenn im
Fall der Herstellung der Steuerpflichtige nach dem 30. September 1991 den Bauantrag gestellt
oder mit der Herstellung begonnen hat oder im Fall der Anschaffung der Steuerpflichtige das
Objekt nach dem 30. September 1991 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat oder
mit der Herstellung des Objekts nach dem 30. September 1991 begonnen worden ist. § 10e Abs.
5a ist erstmals bei in § 10e Abs. 1 und 2 bezeichneten Objekten anzuwenden, wenn im Fall der
Herstellung der Steuerpflichtige den Bauantrag nach dem 31. Dezember 1991 gestellt oder, falls
ein solcher nicht erforderlich ist, mit der Herstellung nach diesem Zeitpunkt begonnen hat, oder im
Fall der Anschaffung der Steuerpflichtige das Objekt auf Grund eines nach dem 31. Dezember
1991 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts
angeschafft hat. § 10e Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S.
944) und Abs. 6 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) ist
erstmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige das Objekt auf Grund eines nach dem 31.
Dezember 1993 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat. § 10e ist letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der
Herstellung vor dem 1. Januar 1996 mit der Herstellung des Objekts begonnen hat oder im Fall der
Anschaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar 1996 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. Als Beginn der
Herstellung gilt bei Objekten, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Objekten, für die Bauunterlagen
einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(27) Hat der Steuerpflichtige Aufwendungen für vor dem 1. Januar 1992 abgeschlossene Maßnahmen
nach § 7i oder § 10f oder § 82i der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung oder § 52 Abs. 21
Satz 4 und 7 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) in
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Verbindung mit § 82i der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung abgezogen, so kann er für
den restlichen Verteilungszeitraum, in dem er das Gebäude oder den Gebäudeteil nicht mehr zur
Einkunftserzielung oder zu eigenen Wohnzwecken nutzt, § 10g in Anspruch nehmen.

(28) § 10h ist letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar 1996 mit der
Herstellung begonnen hat. Als Beginn der Herstellung gilt bei Baumaßnahmen, für die eine
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei baugeneh-
migungsfreien Baumaßnahmen, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die
Bauunterlagen eingereicht werden.

(29) § 10i in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals
anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 1999 mit der
Herstellung des Objekts begonnen hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund eines
vor dem 1. Januar 1999 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichste-
henden Rechtsakts angeschafft hat. Als Beginn der Herstellung gilt bei Objekten, für die eine
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei bauge-
nehmigungsfreien Objekten, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die
Bauunterlagen eingereicht werden.

(30) § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S. 1692) ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1998 beginnen.

(31) § 13a in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals für das
Wirtschaftsjahr anzuwenden, das vor dem 31. Dezember 1999 endet. § 13a in der Fassung des
Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden,
das nach dem 30. Dezember 1999 endet. § 13a Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach
dem 30. Dezember 2000 endet.

(32) § 14a ist erstmals für Veräußerungen und Entnahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1995 vorgenommen worden sind. Für Veräußerungen und Entnahmen, die vor dem 1. Januar 1996
vorgenommen worden sind, ist § 14a in den vor dem 1. Januar 1996 geltenden Fassungen
anzuwenden.

(33) § 15a ist nicht auf Verluste anzuwenden, soweit sie

1. durch Sonderabschreibungen nach § 82f der Einkommensteuer- Durchführungsverordnung,

2. durch Absetzungen für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen nach § 7 Abs. 2 von den
Herstellungskosten oder von den Anschaffungskosten von in ungebrauchtem Zustand vom
Hersteller erworbenen Seeschiffen, die in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen
sind, entstehen; Nummer 1 gilt nur bei Schiffen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten
zu mindestens 30 vom Hundert durch Mittel finanziert werden, die weder unmittelbar noch
mittelbar in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch den
Gewerbebetrieb stehen, zu dessen Betriebsvermögen das Schiff gehört. § 15a ist in diesen
Fällen erstmals anzuwenden auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1999 beginnenden
Wirtschaftsjahren entstehen, wenn der Schiffbauvertrag vor dem 25. April 1996 abgeschlos-
sen worden ist und der Gesellschafter der Gesellschaft vor dem 1. Januar 1999 beigetreten
ist; soweit Verluste, die in dem Betrieb der Gesellschaft entstehen und nach
Satz 1 oder nach § 15a Abs. 1 Satz 1 ausgleichsfähig oder abzugsfähig sind, zusammen das
Eineinviertelfache der insgesamt geleisteten Einlage übersteigen, ist § 15a auf Verluste
anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 1994 beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen.
Scheidet ein Kommanditist oder ein anderer Mitunternehmer, dessen Haftung der eines
Kommanditisten vergleichbar ist und dessen Kapitalkonto in der Steuerbilanz der Gesellschaft
auf Grund von ausgleichs- oder abzugsfähigen Verlusten negativ geworden ist, aus der
Gesellschaft aus oder wird in einem solchen Fall die Gesellschaft aufgelöst, so gilt der Betrag,
den der Mitunternehmer nicht ausgleichen muß, als Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16.
In Höhe der nach Satz 3 als Gewinn zuzurechnenden Beträge sind bei den anderen
Mitunternehmern unter Berücksichtigung der für die Zurechnung von Verlusten geltenden
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Grundsätze Verlustanteile anzusetzen. Bei der Anwendung des § 15a Abs. 3 sind nur Verluste
zu berücksichtigen, auf die § 15a Abs. 1 anzuwenden ist.

(34) § 16 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBl. I S. 821) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1993
erfolgen. § 16 Abs. 3 Satz 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 402) ist erstmals auf Veräußerungen und Realteilungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1998 erfolgen. § 16 Abs. 4 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBl. I S. 821) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1995
erfolgen; hat der Steuerpflichtige bereits für Veräußerungen vor dem 1. Januar 1996 Ver-
äußerungsfreibeträge in Anspruch genommen, bleiben diese unberücksichtigt.

(35) Für die Anwendung des § 19a Abs. 1 Satz 2 ist § 17 Abs. 5 Satz 1 des Fünften
Vermögensbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994
(BGBl. I S. 406) sinngemäß anzuwenden.

(36) § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des Gesetzes vom 7. September 1990 (BGBl. I S. 1898) ist
erstmals auf nach dem 31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Versicherungsverträgen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1973 abgeschlossen worden sind. § 20 Abs. 1 Nr. 6 in
der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049) ist erstmals auf Zinsen aus
Versicherungsverträgen anzuwenden, bei denen die Ansprüche nach dem 31. Dezember 1996
entgeltlich erworben worden sind.

(37) § 20 Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2000 anzuwenden.

(38) (aufgehoben)

(39) § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601)
und § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die
Veräußerung auf einem nach dem 31. Dezember 1998 rechtswirksam abgeschlossenen obligato-
rischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ist auf
Termingeschäfte anzuwenden, bei denen der Erwerb des Rechts auf einen Differenzausgleich,
Geldbetrag oder Vorteil nach dem 31. Dezember 1998 erfolgt. § 23 Abs. 1 Satz 5 ist erstmals für
Einlagen und verdeckte Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 vorgenommen
werden. § 23 Abs. 3 Satz 3 ist auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen der Steuer-
pflichtige das Wirtschaftsgut nach dem 31. Juli 1995 anschafft und veräußert oder nach dem 31.
Dezember 1998 fertig stellt und veräußert.

(40) § 32 Abs. 4 Satz 2 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an
die Stelle des Betrags von 13.500 Deutsche Mark der Betrag von 14.040 Deutsche Mark tritt.

(41) § 32a Abs. 1 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 in der folgenden Fassung anzuwenden: "(1)
Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt
vorbehaltlich der §§ 32b, 34, 34b und 34c jeweils in Deutsche Mark für zu versteuernde
Einkommen
1. bis 14.093 Deutsche Mark (Grundfreibetrag): 0;

2. von 14.094 Deutsche Mark bis 18.089 Deutsche Mark: (387,89 . y + 1 990) . y;

3. von 18.090 Deutsche Mark bis 107.567 Deutsche Mark: (142,49 . z + 2 300) . z + 857;

3. von 107.568 Deutsche Mark an: 0,485. x - 19 299. “y” ist ein Zehntausendstel des 14 040
Deutsche Mark übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuernden Einkommens. “z” ist
ein Zehntausendstel des 18 036 Deutsche Mark übersteigenden Teils des abgerundeten zu
versteuernden Einkommens. “x” ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen."



21

(42) § 32a Abs. 4 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 in der folgenden Fassung anzuwenden: "(4)
Für zu versteuernde Einkommen bis 107 567 Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen
1 bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der diesem Gesetz beigefügten Anlage 4
(Einkommensteuer- Grundtabelle)."

(43) § 32a Abs. 5 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 in der folgenden Fassung anzuwenden: "(5)
Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden,
beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der §§ 32b, 34, 34b und 34c das Zweifache
des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens nach
den Absätzen 1 bis 3 ergibt (Splitting-Verfahren). Für zu versteuernde Einkommen bis 215.135
Deutsche Mark ergibt sich die nach Satz 1 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der diesem
Gesetz beigefügten Anlage 4a (Einkommensteuer-Splittingtabelle)."

(44) § 32c Abs. 1 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 in der folgenden Fassung anzuwenden: "(1)
Sind in dem zu versteuernden Einkommen gewerbliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 2
enthalten, deren Anteil am zu versteuernden Einkommen mindestens 88.290 Deutsche Mark
beträgt, ist von der tariflichen Einkommensteuer ein Entlastungsbetrag nach Absatz 4 abzuziehen."

(45) § 32c Abs. 4 Satz 2 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 in der folgenden Fassung
anzuwenden: "Von diesem Steuerbetrag sind die Einkommensteuer, die nach § 32a auf ein zu
versteuerndes Einkommen in Höhe von 88.236 Deutsche Mark entfällt, sowie 43 vom Hundert des
abgerundeten gewerblichen Anteils, soweit er 88.236 Deutsche Mark übersteigt, abzuziehen."

(46) § 33a Abs. 1 Satz 1 und 4 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 mit der Maßgabe anzuwenden,
daß jeweils an die Stelle des Betrags von 13.020 Deutsche Mark der Betrag von 14.040 Deutsche
Mark tritt.

(47) § 34 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden. In den Fällen, in denen nach dem 31. Dezember 1998
mit zulässiger steuerlicher Rückwirkung eine Vermögensübertragung nach dem Umwandlungs-
steuergesetz erfolgt oder ein Veräußerungsgewinn nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 erzielt wird, gelten die
außerordentlichen Einkünfte als nach dem 31. Dezember 1998 erzielt.

(47a) § 34b Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBL. I S. 2601) ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden.

(48) § 34c Abs. 4 ist letztmals im Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden.

(49) § 34c Abs. 6 Satz 2 zweiter Halbsatz ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1996
anzuwenden, wenn das den Einkünften zugrundeliegende Rechtsgeschäft vor dem 11. November
1993 abgeschlossen worden ist.

(50) § 34f Abs. 3 und 4 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) ist
erstmals anzuwenden bei Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung nach § 10e Abs. 1 bis 5 in
der Fassung des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297). § 34f Abs. 4 Satz 1 ist erstmals
anzuwenden bei Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung nach § 10e Abs. 1 bis 5 oder nach
§ 15b des Berlinförderungsgesetzes für nach dem 31. Dezember 1991 hergestellte oder
angeschaffte Objekte.

(51) Für negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die bei Inanspruchnahme erhöhter
Absetzung nach § 14d des Berlinförderungsgesetzes entstehen, ist § 37 Abs. 3 Satz 9 nur
anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der erhöhten Absetzungen
erstmals nach dem 31. Dezember 1990 eingetreten sind.

(52) § 38c Abs. 1 Satz 4 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 in der folgenden Fassung
anzuwenden: "Die Jahreslohnsteuerbeträge für die Steuerklassen V und VI sind aus einer für
diesen Zweck zusätzlich aufzustellenden Einkommensteuertabelle abzuleiten; in dieser Tabelle ist
für die nach § 32a Abs. 2 abgerundeten Beträge des zu versteuernden Einkommens jeweils die
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Einkommensteuer auszuweisen, die sich aus dem Zweifachen des Unterschiedsbetrags zwischen
dem Steuerbetrag für das Eineinviertelfache und dem Steuerbetrag für das Dreiviertelfache des
abgerundeten zu versteuernden Einkommens nach § 32a Abs. 1 ergibt; die auszuweisende
Einkommensteuer beträgt jedoch mindestens 19,9 vom Hundert des abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens, für den 17 442 Deutsche Mark übersteigenden Teil höchstens 48,5 vom
Hundert und für den 53 784 Deutsche Mark übersteigenden Teil jeweils 48,5 vom Hundert.

(53) § 43 Abs. 1 Nr. 5 , § 43a Abs. 1 Nr. 2 und § 45b sind letztmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die
vor dem 1. Januar 1999 zufließen. § 44 Abs. 1 und § 45a Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) sind erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1998 zufließen.

(54) Bei der Veräußerung oder Einlösung von Wertpapieren und Kapitalforderungen, die von der
Bundesschuldenverwaltung oder einer Landesschuldenverwaltung verwahrt oder verwaltet werden
können, bemißt sich der Steuerabzug nach den bis zum 31. Dezember 1993 geltenden Vorschrif-
ten, wenn sie vor dem 1. Januar 1994 emittiert worden sind; dies gilt nicht für besonders in Rech-
nung gestellte Stückzinsen.

(55) Für die Anwendung des § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 auf Kapitalerträge, die
nach dem 31. Dezember 1999 zufließen, gilt folgendes: Ist der Freistellungsauftrag vor dem
1. Januar 2000 unter Beachtung des § 20 Abs. 4 in der bis dahin geltenden Fassung erteilt worden,
darf der nach § 44 Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichtete den angegebenen Freistellungsbetrag
nur zur Hälfte berücksichtigen. Sind in dem Freistellungsauftrag der gesamte Sparer-Freibetrag
nach § 20 Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) und der
gesamte Werbungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b in der Fassung des
Gesetzes vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) angegeben, ist der Werbungskosten-Pauschbetrag
in voller Höhe zu berücksichtigen.

(56) § 44d Abs. 2 ist auch für Veranlagungszeiträume vor 1998 anzuwenden.

(57) § 45a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1998 zufließen.

(57a) § 50 Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. S. 2552) ist,
soweit § 16 Abs. 4 betroffen ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden.

(58) § 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, Abs. 7 und 8 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist erstmals auf Vergütungen anzuwenden, die nach dem 31. März gezahlt werden. § 50a
Abs. 7 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist an 1. April 1999 nicht
anzuwenden.

(59) § 50c Abs. 1 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom 24. März 1998 (BGBl. I S. 529) ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden.

(60) § 55 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist auch für
Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden.

(61) Die §§ 62 und 65 in der Fassung des Gesetzes vom 16.12.1997 (BGBl. I S. 2970) sind erstmals für
den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden.

(62) § 66 Abs. 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals
für das Kalenderjahr 1997 anzuwenden, so daß Kindergeld auf einen nach dem 31. Dezember
1997 gestellten Antrag rückwirkend längstens bis einschließlich Juli 1997 gezahlt werden kann.

(63) § 73 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist weiter für
Kindergeld anzuwenden, das der private Arbeitgeber für Zeiträume vor dem 1. Januar 1999
auszuzahlen hat.
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Artikel 4
Änderung des Körperschaftsteuergesetz

(KStG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 22.Februar 1996 (BGBl. S. 340), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14. Juli 2000 (BGBl. S. 1034)

§ 9

Abziehbare Aufwendungen

(1) Abziehbare Aufwendungen sind auch:

1. bei Kommanditgesellschaften auf Aktien der Teil des Gewinns, der an persönlich haftende
Gesellschafter auf ihre nicht auf das Grundkapital gemachten Einlagen oder als Vergütung
(Tantieme) für die Geschäftsführung verteilt wird;

2. vorbehaltlich des § 8 Abs. 3 Ausgaben zur Förderung, mildtätiger kirchlicher, religiöser und
wissenschaftlicher Zwecke und der als besonders förderungswürdig anerkannten
gemeinnützigen Zwecke bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Einkommens oder 2
vom Tausend der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten
Löhne und Gehälter. Zuwendungen an Stiftungen des öffentlichen Rechts und an nach §
5 Abs. 1 Nr. 9 steuerbefreite Stiftungen des privaten Rechts zur Förderung
steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung mit
Ausnahme der Zwecke, die nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 der Abgabenordnung gemeinnützig
sind, sind darüber hinaus bis zur Höhe von DM 40.000 Deutsche Mark, ab dem 1. Januar
2002 20 450 Euro, abziehbar. Für wissenschaftliche, mildtätige und als besonders
förderungswürdig anerkannte kulturelle Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz von 5 um
weitere 5 vom Hundert. Überschreitet eine Einzelzuwendung von mindestens 50.000
Deutsche Mark zur Förderung wissenschaftlicher, mildtätiger oder als besonders förderungs-
würdig anerkannter kultureller Zwecke die Höchstsätze, ist sie im Rahmen der Höchstsätze im
Jahr der Zuwendung und in den folgenden sechs Veranlagungszeiträumen abzuziehen. § 10d
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.

(2) Als Einkommen im Sinne dieser Vorschrift gilt das Einkommen vor Abzug der in Absatz 1 Nr. 2 und
in § 10d des Einkommensteuergesetzes bezeichneten Ausgaben. Als Ausgabe im Sinne dieser
Vorschrift gilt auch die Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von Nutzungen und
Leistungen. Der Wert der Ausgabe ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 und 4 des Einkommen-
steuergesetzes zu ermitteln. Aufwendungen zugunsten einer zum Empfang steuerlich
abzugsfähiger Zuwendungen berechtigten Körperschaft sind nur abzugsfähig, wenn ein Anspruch
auf die Erstattung der Aufwendungen durch Vertrag oder Satzung eingeräumt und auf die
Erstattung verzichtet worden ist. Der Anspruch darf nicht unter der Bedingung des Verzichts einge-
räumt worden sein.

(3) Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung über Spenden und Mitgliedsbeiträge
vertrauen, es sei denn, daß er die Bestätigung durch unlautere Mittel oder falsche Angaben erwirkt
hat oder daß ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
bekannt war. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder wer
veranlaßt, daß Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Diese ist mit 40 vom Hundert des
zugewendeten Betrags anzusetzen.
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§ 54

Schlußvorschriften

(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen sowie in § 54a nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2000 anzuwenden.

(1a) Die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 ist für das Bundeseisenbahnvermögen erstmals für den
Veranlagungszeitraum 1994 anzuwenden. Die Steuerbefreiung für die Deutsche Bundesbahn und
für die Deutsche Reichsbahn nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 1a des Körperschaftsteuergesetzes 1991
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März 1991 (BGBl. I S. 638) ist letztmals für den
Veranlagungszeitraum 1993 anzuwenden.

(2) § 5 Abs. 1 Nr. 2 ist für das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern - Geschäftsbereich der
Norddeutschen Landesbank Girozentrale - erstmals für den Veranlagungszeitraum 1995 und für
die Sächsische Aufbaubank GmbH erstmal für den Veranlagungszeitraum 1996 und für die
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank erstmals für den Veranlagungszeitraum 1998
anzuwenden.

(2a) § 5 Abs. 1 Nr. 2a ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1995 anzuwenden. § 5 Abs. 1 Nr. 2a
des Körperschaftsteuergesetzes 1991 in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März 1991
(BGBl. I S. 638) ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 1994 anzuwenden.

(2b) § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1995 beginnen.

(2c) § 5 Abs. 1 Nr. 7 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. S. 2601) ist auch für
die Veranlagungszeiträume vor 2000 anzuwenden.

(3) § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 3 ist auch für vor dem 1. Januar 1990 beginnende Veranlagungszeiträume
anzuwenden, soweit Bescheide noch nicht bestandskräftig sind oder unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung stehen.

(4) § 5 Abs. 1 Nr. 10 bis 13 des Körperschaftsteuergesetzes 1984 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. Februar 1984 (BGBl. I S. 217) ist auf Antrag der Körperschaft letztmals für den
Veranlagungszeitraum 1990 anzuwenden, wenn die Körperschaft in diesem Veranlagungszeitraum
ausschließlich Geschäfte betreibt, die nach den bis zum 31. Dezember 1989 geltenden gesetz-
lichen Vorschriften zulässig waren. In diesem Fall ist § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 12 dieses Gesetzes in
der vorstehenden Fassung erstmals für den Veranlagungszeitraum 1991 anzuwenden.

(5) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine können bis zum 31. Dezember 1991, in
den Fällen des Absatzes 4 bis zum 31. Dezember 1992 oder, wenn es sich um Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften oder Vereine in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet handelt, bis zum 31. Dezember 1993 durch schriftliche Erklärung auf die Steuerbefreiung
nach vorstehenden Fassung verzichten, und zwar auch für den Veranlagungszeitraum 1990. Die
Körperschaft ist mindestens für fünf aufeinanderfolgende Kalenderjahre an die Erklärung gebun-
den. Die Erklärung kann nur mit Wirkung von Beginn eines Kalenderjahrs an widerrufen werden.
Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des Kalender-jahrs zu
erklären, für das er gelten soll.

(5a) § 5 Abs. 1 Nr. 16 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes zur Umsetzung der EG-
Einlagensicherungsrichtlinie und der EG-Anlegerentschädigungsrichtlinie vom 16. Juli 1998 (BGBl.
I S. 1842) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden.

(5b) § 5 Abs. 1 Nr. 20 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1993 anzuwenden. Abweichend
hiervon ist bei den zum 1. Januar 1993 bereits bestehenden Zusammenschlüssen § 5 Abs. 1
Nr. 20 Buchstabe b erstmals für den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden.
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(5c) § 5 Abs. 1 Nr. 21 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1991 anzuwenden.

(5d) § 6 Abs. 5 Satz 1 ist auf am 31. Dezember 1995 bestehende Unterstützungskassen für vor dem 1.
Januar 1999 endende Wirtschaftsjahre nur anzuwenden, soweit sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 3
Buchstabe e in der für vor dem 1. Januar 1996 endende Wirtschaftsjahre geltenden Fassung ein
übersteigendes Vermögen ergeben würde. § 6 Abs. 6 bleibt unberührt.

(6) § 8 Abs. 4 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1997 anzuwenden. Ist der Verlust der
wirtschaftlichen Identität erstmals im Jahr 1997 vor dem 6. August eingetreten, gilt § 8 Abs. 4 erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1998.

(6a) § 8 Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März
1991 (BGBl. I S. 638) ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 1992 anzuwenden, soweit nicht
ausgeglichene Verluste des Veranlagungszeitraums 1993 zurückgetragen werden.

(6b) § 8a ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1993 beginnt.
Für Fremdkapital, das die Kapitalgesellschaft vor dem 9. Dezember 1992 erhalten hat, gilt § 8a
Abs. 1 Nr. 1 für Wirtschaftsjahre, die vor dem 31. Dezember 1997 enden, nur, soweit das Fremd-
kapital das anteilige Eigenkapital des Anteilseigners übersteigt, und mit der Maßgabe, daß eine
Kürzung nach § 8a Abs. 4 Satz 3 nicht vorgenommen wird. Sind in diesen Fällen auch Vergütun-
gen im Sinne des § 8a Abs. 1 Nr. 2 vereinbart worden, gelten die Vorschriften des § 8a Abs. 1 Nr.
2 und Abs. 4 Satz 1 sinngemäß.

(6c) § 8b Abs. 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals
auf Verluste anzuwenden, die bei einer Veräußerung, Auflösung oder Kapitalherabsetzung nach
dem 31. Dezember 1998 entstehen.

(6d) § 8b Abs. 7 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden.

(7) § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist
auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 geleistet werden.

(8) (weggefallen)

(8a) § 12 Abs. 2 ist erstmals auf Vermögensübertragungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1991 vorgenommen werden.

(8b) § 13 Abs. 3 Satz 2 bis 9 ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 27. Mai 1993
enden. Für Wohnungsunternehmen nach § 13 Abs. 3 Satz 2 und Rechtsträger nach § 13 Abs. 3
Satz 9 Nr. 1 ist § 13 Abs. 3 Satz 2 bis 9 erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
27. Mai 1993, spätestens am 1. Mai 1994, beginnen. Auf Antrag kann auf die Anwendung des
Satzes 2 verzichtet werden. § 13 Abs. 3 Satz 10 ist erstmals auf Übertragungen anzuwenden, die
nach dem 27. Mai 1993 erfolgen. § 13 Abs. 3 Satz 11 ist erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 27. Mai 1993 enden, oder auf Übertragungen, die nach dem 27. Mai 1993 erfolgen,
anzuwenden.

(8c) § 15 Nr. 2 und 3 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist auch
für Veranlagungszeiträume vor 2000 anzuwenden.

(8d) § 20 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist auch für
Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden.

(8e) § 21 Abs. 3 ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1998
endet.

(8f) § 21a ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1998 endet.

(8g) § 21b ist erstmals auf Mehrerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1990 anfallen. § 21b
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Satz 1 und 2 ist letztmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das vor dem 1. Januar 1999 endet;
§ 21b Satz 3 ist letztmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2002
endet. Eine Rücklage, die am Schluß des letzten vor dem 1. Januar 1999 endenden Wirtschafts-
jahrs zulässigerweise gebildet ist, ist in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren mit mindestens je
einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen.

(9) § 23 Abs. 2 Satz 5 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden. § 23 Abs. 4 des Körperschaftsteuer-
gesetzes 1984 ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 1987 anzuwenden.

(10) § 26 Abs. 2a ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 1991 vorgenommene Gewinnaus-
schüttungen anzuwenden. § 26 Abs. 8 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom
25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) ist erstmals auf Gewinnminderungen anzuwenden, die auf nach
dem 23. Juni 1988 vorgenommene Gewinnausschüttungen zurückzuführen sind.

(10a) § 28 Abs. 4 gilt auch, wenn für eine Gewinnausschüttung zunächst der in Absatz 11 Satz 1
genannte Teilbetrag als verwendet gegolten hat. Ist für Leistungen einer Kapitalgesellschaft nach
§ 44 oder § 45 Eigenkapital im Sinne des Absatzes 11 Satz 1 bescheinigt worden, bleibt die der
Bescheinigung zugrunde gelegte Verwendung unverändert, wenn später eine höhere Leistung
gegen den Teilbetrag nach Absatz 11 Satz 1 verrechnet werden könnte.

(10b) (weggefallen)

(11) In der Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals ist zusätzlich ein positiver Teilbetrag
auszuweisen, der aus Einkommensteilen entstanden ist, die nach dem 31. Dezember 1993, aber
vor dem 1. Januar 1999 der Körperschaftsteuer ungemildert oder nach dem 31. Dezember 1998
der Körperschaftsteuer im Sinne des § 23 Abs. 2 unterlegen haben. Bei der Gliederung des ver-
wendbaren Eigenkapitals zum Schluß des letzten Wirtschaftsjahrs, das vor dem 1. Januar 2004
abgelaufen ist, ist er dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 in Höhe von 27/22
seines Bestands hinzuzurechnen. In Höhe von 5/22 dieses Bestands ist der Teilbetrag im Sinne
des § 30 Abs. 2 Nr. 2 zu verringern. Ist der Teilbetrag im Sinne des Satzes 1 negativ, verringert er
bei der Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals zum Schluß des jeweiligen, nach dem
31. Dezember 1998 endenden Wirtschaftsjahrs den neu entstehenden Teilbetrag im Sinne des §
30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 in Höhe von 27/22 seines Bestands, soweit dieser nicht auf den Abzug
sonstiger nichtabziehbarer Ausgaben im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 4 nach § 31 Abs. 2 Satz 2
zurückzuführen ist; Satz 3 gilt entsprechend. Der in Satz 1 bezeichnete Teilbetrag gilt vor den in
§ 30 Abs. 1 bezeichneten Teilbeträgen als für eine Ausschüttung verwendet. Gilt für eine
Ausschüttung der in Satz 1 bezeichnete Eigenkapitalanteil als verwendet und verringert sich infolge
dieser Ausschüttung das verwendbare Eigenkapital erst nach Ablauf des letzten im Kalenderjahr
2003 endenden Wirtschaftsjahrs, ist § 28 Abs. 2 und Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß
anstelle des in Satz 1 bezeichneten Eigenkapitalteils der Teilbetrag des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1
als verwendet gilt, auch wenn dieser durch den Abzug negativ wird.

(11a) (weggefallen)

(11b) (weggefallen)

(12) § 30 Abs. 3 und die §§ 38 bis 38b sind erstmals auf den Übergang von Vermögen anzuwenden,
der auf Rechtsakten beruht, die nach dem 31. Dezember 1994 wirksam werden.

(12a) § 33 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März
1991 (BGBl. I S. 638) ist letztmals für das Abzugsjahr 1992 anzuwenden, soweit nicht ausge-
glichene Verluste des Veranlagungszeitraums 1993 zurückgetragen werden.

(12b) § 44 Abs. 5 Satz 2 sowie § 45 sind erstmals auf Leistungen anzuwenden, die bei den Anteils-
eignern Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes sind und
nach dem 28. Oktober 1997 zufließen.

(13) § 50 Abs. 1 Nr. 3 ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1989
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zufließen. Auf Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 1988 und vor dem 1. Juli 1989
zugeflossen sind, ist § 50 Abs. 1 Nr. 3 in der Fassung des Artikels 2 Nr. 11 des Steuer-
reformgesetzes 1990 vom 25. Juli 1988 (BGBl. I S. 1093) anzuwenden.

Artikel 5
Änderung des Gewerbesteuergesetz

(GewStG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Mai 1999 (BGBl. I 1999 S. 1010), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes zur Bereinigung von steuerlichen Vorschriften vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034).

§ 9

Kürzungen

Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird gekürzt um

1. 1,2 vom Hundert des Einheitswerts des zum Betriebsvermögen des Unternehmers
gehörenden Grundbesitzes; maßgebend ist der Einheitswert, der auf den letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs- oder Nachfeststellungs-
zeitpunkt) vor dem Ende des Erhebungszeitraums (§ 14) lautet. An Stelle der Kürzung nach
Satz 1 tritt auf Antrag bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben
eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben Woh-
nungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnun-
gen im Sinne des Ersten Teils des Wohnungseigentumsgesetzes in der im Bundesge-setzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 403-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Artikel 28 des Gesetzes vom 14. Dezember 1984 (BGBl. I S. 1493), errichten und
veräußern, die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung
des eigenen Grundbesitzes entfällt. Satz 2 gilt entsprechend, wenn in Verbindung mit der
Errichtung und Veräußerung von Eigentumswohnungen Teileigentum im Sinne des Woh-
nungseigentumsgesetzes errichtet und veräußert wird und das Gebäude zu mehr als 66 2/3
vom Hundert Wohnzwecken dient. Betreut ein Unternehmen auch Wohnungsbauten oder
veräußert es auch Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen, so ist
Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 2, daß der Gewinn aus der Verwaltung und
Nutzung des eigenen Grundbesitzes gesondert ermittelt wird. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht,
wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters oder
Genossen dient;

2. die Anteile am Gewinn einer in- oder ausländischen offenen Handelsgesellschaft, einer
Kommanditgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen sind, wenn die Gewinnanteile bei
der Ermittlung des Gewinns (§ 7) angesetzt worden sind;

2a. die Gewinne aus Anteilen an einer nicht steuerbefreiten inländischen Kapitalgesellschaft im
Sinne des § 2 Abs. 2, einer Kreditanstalt des öffentlichen Rechts, einer Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft oder einer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft im Sinne des
§ 3 Nr. 23, wenn die Beteiligung zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens ein Zehntel
des Grund- oder Stammkapitals beträgt und die Gewinnanteile bei Ermittlung des Gewinns
(§ 7) angesetzt worden sind. Ist ein Grund- oder Stammkapital nicht vorhanden, so ist die
Beteiligung an dem Vermögen, bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften die Beteiligung
an der Summe der Geschäftsguthaben, maßgebend;

2b. die nach § 8 Nr. 4 dem Gewerbeertrag einer Kommanditgesellschaft auf Aktien hinzugerech-
neten Gewinnanteile, wenn sie bei der Ermittlung des Gewinns (§ 7) angesetzt worden sind;
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3. den Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf eine nicht im Inland
belegene Betriebsstätte entfällt. Bei Unternehmen, die ausschließlich den Betrieb von eigenen
oder gecharterten Handelsschiffen im internationalen Verkehr zum Gegenstand haben, gelten
80 vom Hundert des Gewerbeertrags als auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte
entfallend. Ist Gegenstand eines Betriebs nicht ausschließlich der Betrieb von Handelsschiffen
im internationalen Verkehr, so gelten 80 vom Hundert des Teils des Gewerbeertrags, der auf
den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr entfällt, als auf eine nicht im
Inland belegene Betriebsstätte entfallend; in diesem Fall ist Voraussetzung, daß dieser Teil
gesondert ermittelt wird. Handelsschiffe werden im internationalen Verkehr betrieben, wenn
eigene oder gecharterte Handelsschiffe im Wirtschaftsjahr überwiegend zur Beförderung von
Personen und Gütern mit oder zwischen ausländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen
Hafens oder zwischen einem ausländischen Hafen und der freien See eingesetzt werden. Für
die Anwendung der Sätze 2 bis 4 gilt § 5a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes
entsprechend;

4. die bei der Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb des Vermieters oder Verpächters
berücksichtigten Miet- oder Pachtzinsen für die Überlassung von nicht in Grundbesitz beste-
henden Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, soweit sie nach § 8 Nr. 7 dem Gewinn aus
Gewerbebetrieb des Mieters oder Pächters hinzugerechnet worden sind;

5. die aus den Mitteln des Gewerbebetriebs geleisteten Ausgaben zur Förderung mildtätiger,
kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und der als besonders förderungswürdig anerkannten
gemeinnützigen Zwecke im Sinne des § 10b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder des
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert
des um die Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 9 erhöhten Gewinns aus Gewerbebetrieb (§ 7) oder
2 vom Tausend der Summe der gesamten Umsätze und der im Wirtschaftsjahr
aufgewendeten Löhne und Gehälter. Für wissenschaftliche, mildtätige und als besonders
förderungswürdig anerkannte kulturelle Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz von 5 vom
Hundert um weitere 5 vom Hundert. Zuwendungen an Stiftungen des öffentlichen Rechts
und an nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Stiftungen
des privaten Rechts zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis
54 der Abgabenordnung mit Ausnahme der Zwecke, die nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 der
Abgabenordnung gemeinnützig sind, sind darüber hinaus bis zur Höhe von 40.000
Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 2002 20.450 Euro, abziehbar.
Überschreitet eine Einzelzuwendung von mindestens 50.000 Deutsche Mark zur Förde-
rung wissenschaftlicher, mildtätiger oder als besonders förderungswürdig anerkannter
kultureller Zwecke diese Höchstsätze, ist die Kürzung im Rahmen der Höchstsätze im
Veranlagungszeitraum oder Zuwendung und in den folgenden sechs Erhebungs-
zeiträumen vorzunehmen. Einzelunternehmen und Personengesellschaften könne
Zuwen-dungen im Sinne des Satzes 1, die anläßlich der Neugründung in den
Vermögen-sstock einer Stiftung des öffentlichen Rechts oder einer nach § 5 Abs. 1 Nr.
9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten Stiftung des privaten Rechts
geleistet werden, im Jahr der Zuwendung und in den folgenden neun Erhebungs-
zeiträumen nach Antrag des Steuerpflichtigen bis zu einem Betrag vom 600.000
Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 2002 307.000 Euro, neben den als Kürzungen nach
den Sätzen 1 bis 4 zulässigen Umfang hinaus abziehen. Als anläßlich der Neugründung
einer Stiftung nach Satz 5 geleistet gelten Zuwendungen bis zum Anlauf eines Jahres
nach Gründung der Stiftung. Der besondere Abzugsbetrag nach Satz 5 kann der Höhe
nach innerhalb des Zehnjahreszeitraums nur einmal in Anspruch genommen werden.
Der Zehnjahreszeitraum beginnt im Jahr der ersten nach Satz 5 berücksichtigen
Zuwendung.
§ 10 b Abs. 3 und 4 Satz 1 sowie § 10 d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes und § 9 Abs. 2
Satz 2 bis 5 und Abs. 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes gelten entsprechend. Wer
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung über Spenden und Mitglieds-
beiträge ausstellt oder veranlaßt, daß Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angege-
benen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entsprechend entgan-
gene Steuer. Diese ist mit 10 vom Hundert des Betrags der Spenden und Mitgliedsbeiträge
anzusetzen und fließt der für den Spendenempfänger zuständigen Gemeinde zu, die durch
sinngemäße Anwendung der Vorschriften des § 20 der Abgabenordnung bestimmt wird. Sie
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wird durch Haftungsbescheid des Finanzamtes festgesetzt; die Befugnis der Gemeinde zur
Erhebung dieser Steuer bleibt unberührt. § 184 Abs. 3 der Abgabenordnung gilt sinngemäß.

6. (aufgehoben)

7. die Gewinne aus Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, an deren Nennkapital das Unternehmen seit Beginn des
Erhebungszeitraums ununterbrochen mindestens zu einem Zehntel beteiligt ist (Tochtergesell-
schaft) und die ihre Bruttoerträge ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1
Nr. 1 bis 6 des Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten und aus unter § 8 Abs. 2 des
Außensteuergesetzes fallenden Beteiligungen bezieht, wenn die Gewinnanteile bei der Ermittlung
des Gewinns (§ 7) angesetzt worden sind; das gilt auch für Gewinne aus Anteilen an einer
Gesellschaft, die die in der Anlage 7 zum Einkommensteuergesetz genannten Voraussetzungen
des Artikels 2 der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 225 S. 6)
erfüllt, weder Geschäftsleitung noch Sitz im Inland hat und an deren Kapital das Unternehmen seit
Beginn des Erhebungszeitraums ununterbrochen mindestens zu einem Zehntel beteiligt ist, soweit
diese Gewinnanteile nicht auf Grund einer Herabsetzung des Kapitals oder nach Auflösung der
Gesellschaft anfallen. Bezieht ein Unternehmen, das über eine Tochtergesellschaft mindestens zu
einem Zehntel an einer Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes (Enkelgesellschaft) mittelbar beteiligt ist, in einem Wirtschafts-
jahr Gewinne aus Anteilen an der Tochtergesellschaft und schüttet die Enkelgesellschaft zu einem
Zeitpunkt, der in dieses Wirtschaftsjahr fällt, Gewinne an die Tochtergesellschaft aus, so gilt auf
Antrag des Unternehmens das gleiche für den Teil der von ihm bezogenen Gewinne, der der nach
seiner mittelbaren Beteiligung auf das Unternehmen entfallenden Gewinnausschüttung der Enkel-
gesellschaft entspricht. § 26 Abs. 5 Sätze 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes ist entspre-
chend anzuwenden;

8. die Gewinne aus Anteilen an einer ausländischen Gesellschaft, die nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung unter der Voraussetzung einer Mindestbeteiligung von der
Gewerbesteuer befreit sind, ungeachtet der im Abkommen vereinbarten Mindestbeteiligung, wenn
die Beteiligung mindestens ein Zehntel beträgt;

9. (weggefallen)

10. die nach § 8a des Körperschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Gewinns (§ 7) angesetzten
Vergütungen für Fremdkapital. § 8 Nr. 1 und 3 ist auf diese Vergütungen anzuwenden.

§ 36

Zeitlicher Anwendungsbereich

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Erhebungszeitraum 2000 anzuwenden.

(2) § 11 Abs. 3 Nr. 2 und § 31 Abs. 3 sind für die in § 3 Nr. 26 bis 29 bezeichneten Körperschaften,
Personenvereinigungen und Vermögensmassen auch für Erhebungszeiträume vor 2000 anzuwen-
den.

(3) § 3 Nr. 2 ist für die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank erstmals ab dem Erhe-
bungszeitraum 1998 anzuwenden.

(4) § 9 Nr. 5 in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist auf
Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 geleistet werden.
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Artikel 6
Änderung des Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz

(ErbStG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I 1997 S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)

§ 29

Erlöschen der Steuer in besonderen Fällen

(1) Die Steuer erlischt mit Wirkung für die Vergangenheit,

1. soweit ein Geschenk wegen eines Rückforderungsrechts herausgegeben werden mußte;

2. soweit die Herausgabe gemäß § 528 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
abgewendet worden ist;

3. soweit in den Fällen des § 5 Abs. 2 unentgeltliche Zuwendungen auf die Ausgleichsforderung
angerechnet worden sind (§ 1380 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

4. soweit Vermögensgegenstände, die von Todes wegen (§ 3) oder durch Schenkung unter
Lebenden (§ 7) erworben worden sind, innerhalb von 24 Monaten nach dem Zeitpunkt der
Entstehung der Steuer (§ 9) dem Bund, einem Land, einer inländischen Gemeinde
(Gemeindeverband) oder einer inländischen Stiftung zugewendet werden, die nach der Sat-
zung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsächlichen
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar als gemeinnützig anzuerkennenden
steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung mit
Ausnahme der Zwecke, die nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 der Abgabenordnung gemeinnützig
sind, dient. Dies gilt nicht, wenn die Stiftung Leistungen im Sinne des § 58 Nr. 5 der
Abgabenordnung an den Erwerber oder seine nächsten Angehörigen zu erbringen hat oder
soweit für die Zuwendung die Vergünstigung nach § 10 b des Einkommensteuergesetzes, § 9
Abs. 1 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 9 Nr. 5 des Gewerbesteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), zuletzt geändert
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049), in Anspruch
genommen wird. Für das Jahr der Zuwendung ist bei der Einkommensteuer oder
Körperschaftsteuer und bei der Gewerbesteuer unwiderruflich zu erklären, in welcher Höhe
die Zuwendung als Spende zu berücksichtigen ist. Die Erklärung ist für die Festsetzung der
Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer bindend.

(2) Der Erwerber ist für den Zeitraum, für den ihm die Nutzungen des zugewendeten Vermögens
zugestanden haben, wie ein Nießbraucher zu behandeln.

§ 37

Anwendung des Gesetzes

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach
dem 4. März 1999 entstanden ist oder entsteht.

(2) In Erbfällen, die vor dem 31. August 1980 eingetreten sind, und für Schenkungen, die vor diesem
Zeitpunkt ausgeführt worden sind, ist weiterhin § 25 in der Fassung des Gesetzes vom 17. April
1974 (BGBl. I S. 933) anzuwenden, auch wenn die Steuer infolge Aussetzung der Versteuerung
nach § 25 Abs. 1 Buchstabe a erst nach dem 30. August 1980 entstanden ist oder entsteht.

(3) § 13a Abs. 4 Nr. 2 und § 19a Abs. 2 Nr. 2 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl.
I S. 402) finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 31. Dezember 1998
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entstanden ist oder
(4) § 29 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. S. 1034) ist

erstmals auf Erwerbe anzuwenden, die für die Steuer nach dem 31. Dezember 1999 entsteht.

Artikel 7
Änderung der Einkommensteuer Durchführungsverordnung

(EStDV)

i.d.F. der Bek. vom 18. Juni 1997 (BGBl. I S. 1558), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2413) und Gesetz vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)

Anlage 1 (zu § 48 Abs. 2)

Verzeichnis der Zwecke, die allgemein als besonders förderungswürdig im Sinne des § 10 b Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes anerkannt sind.

Abschnitt A

1. Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Bekämpfung von Seuchen und
seuchenähnlichen Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67 der
Abgabenordnung, und von Tierseuchen;

2. Förderung der Jugend- und der Altenhilfe;

3. Förderung kultureller Zwecke; dies ist die ausschließliche und unmittelbare Förderung der Kunst,
die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwelten sowie Förderung der Denkmalpflege;
a) die Förderung der Kunst umfaßt die Bereiche der Musik, der Literatur, der darstellenden und

bildenden Kunst und schließt die Förderung von kulturellen Einrichtungen, wie Theater und
Museen, sowie von kulturellen Veranstaltungen wie Konzerte und Kunstausstellungen, ein;

b) Kulturwerte sind Gegenstände von künstlerischer und sonstiger kultureller Bedeutung,
Kunstsammlungen und künstlerische Nachlässe, Bibliotheken, Archive sowie andere
vergleichbare Einrichtungen;

c) die Förderung der Denkmalpflege bezieht sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von
Bau- und Bodendenkmälern, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften anerkannt
sind; die Anerkennung ist durch eine Bescheinigung der zuständigen Stelle nachzuweisen.

4. Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe.

5. Förderung des Naturschutzes und der Lanschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltzschutzes, des Küstenschutzes und des
Hochwasserschutzes;

6. Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland e.V., Deutscher Caritasverband e.V., Arbeiterwohlfahrt –
Bundesverband e.V., Zentralwohlfahrtsverband der Juden in Deutschland e.V., Deutscher Blinden-
verband e.V., Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., Verband Deutscher Wohltätig-
keitsstiftungen e.V., Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V., Verband der Krieg- und
Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner e.V.), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlos-
senen Einrichtungen und Anstalten.

7. Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aus-
siedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefan-
gene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des
Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer einschließlich der Errichtung von Ehren-
malen und Gedenkstätten, Förderung des Suchdienstes für Vermißte;
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8. Förderung der Rettung und Lebensgefahr;

9. Förderung des Feuer-, Arbeits.-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie Unfallverhütung;

10. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und
des Völkerverständigungsgedankens, sofern nicht nach Satzungszweck und tatsächlicher
Geschäftsführung mit der Verfassung unvereinbare oder überwiegend touristische
Aktivitäten verfolgt werden;

11. Förderung des Tierschutzes;

12. Förderung der Entwicklungshilfe;

13. Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

14. Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene;

15. Förderung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen;

16. Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;

17. Förderung der Kriminalprävention.

Artikel 8
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Der auf Artikel 7 beruhende Teil der Einkommensteuer- Durchführungsverordnung kann auf Grund der
einschlägigen Ermächtigungsgrundlage durch Rechtsverordnungen geändert werden.

Artikel 9
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in Kraft.


